
KORPORATION WALCHWIL 
Bahnhofstrasse 2, 6318 Walchwil 
Telefon 041 758 09 19  Fax 041 758 12 09  E-Mail: info@korporation-walchwil.ch 

Eintrag ins Genossenschaftsregister der Korporation Walchwil 

Hinweis: 

Per Inkraftsetzung der aktuellen Statuten vom 21. Mai 2019 gelten folgende Bürger im Genossenschafts-

register als eingetragen: 

• Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Walchwil, die infolge Geburt, Abstammung oder Adoption den 

Familiennamen eines der nachgenannten sechs Walchwiler Korporationsgenossen-Geschlechter tragen 
(§ 5 Statuten 19.02.1996). 

• Korporationsgenossinnen, die bei der Verheiratung ihren bisherigen Namen dem Familiennamen 

vorangestellt haben und das Bürgerrecht der Gemeinde Walchwil besitzen (§ 6 Statuten 11.07.1989). 

• Personen, welche durch Heirat oder Namenswahl nicht mehr ein Korporationsgenossen-Geschlecht 

angehören (§ 6 Statuten 19.02.1996). 

• Ehegatten, die durch Einkauf das Genossenrecht erworben haben (§ 7 Statuten 11.07.1989, gemäss § 36 Statuten 

2019 können diese aber das Korporationsrecht nicht weitergeben). 

• Per 21. Mai 2019 waren im Genossenschaftsregister nur Personen eingetragen, welche dieses Datum 

erlebt haben. Vorgängig verstorbene Personen gelten als nicht im Register eingetragen. 
 

Gemäss § 7 Abs. 2 der Statuten vom 21. Mai 2019 sind unmittelbare Nachkommen von Personen, welche 

am 21. Mai 2019 im Korporationsregister eingetragen waren, aufnahmeberechtigt, sofern sie Schweizer 

Bürger und volljährig sind sowie im Kanton Zug wohnen.  

 

Antrag um Eintragung ins Genossenschaftsregister: 
 

Name Vorname 

Geburtsdatum 

Zivilstand Datum (Heirat/Scheidung) 

Adresse PLZ, Ort 

Telefon E-Mail 

 

Abstammung (Stammhalter/-in) 
 

Vater 
 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum evtl. Todesdatum 

Adresse PLZ, Ort 

 

Mutter 
 

Name Ledigname 

Vorname 

Geburtsdatum evtl. Todesdatum 

Adresse PLZ, Ort 

Hochzeitsdatum 

 

Erforderliche Urkunden 

- Kopie Familienbüchlein der Eltern;-wenn nicht mehr vorhanden, Personenstandsausweis (am Bürgerort 

erhältlich) 

- Kopie eines amtlichen Dokumentes der Antragstellers/der Antragstellerin (ID-Karte oder Pass) 
 

 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/-in 



KORPORATION WALCHWIL 
Bahnhofstrasse 2, 6318 Walchwil 
Telefon 041 758 09 19  Fax 041 758 12 09  E-Mail: info@korporation-walchwil.ch 

Bestimmungen über das Bürgerrecht 

 

Statutenrevision vom 11. Juli 1989 

 
§ 6 
2 Voranstellen des bisherigen Namens der Braut 

Bei ihrer Heirat behält eine Korporationsgenossin ihre Mitgliedschaft, wenn sie ihren bisherigen Namen dem 

Familiennamen im Sinne von Art. 160., Abs. 2 ZGB voranstellt und das Bürgerrecht der Gemeinde Walchwil besitzt. 
 

§ 8 
4 Hinfall des Genossenrechtes 

Mit dem Verlust des Bürgerrechtes der Gemeinde Walchwil oder mit der Annahme eines Familiennamens, welcher 

nicht zu den 6 Walchwiler Korporationsgeschlechtern zählt, wird das Genossenrecht hinfällig. 

 

Statutenrevision vom 19. Februar 1996 

 
§ 5 

Korporationsgenossen sind Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Walchwil, die infolge Geburt, Abstammung oder 

Adoption den Familiennamen eines der nachgenannten sechs Walchwiler Korporationsgenossen-Geschlechter 

tragen: 

- Hürlimann 

- Rust 

- Müller 

- Enzler 

- Roth 

- Röllin 

 

§ 6 

Personen, die durch Geburt, Abstammung oder durch Adoption Korporationsgenossen sind, behalten das 

Genossenrecht, auch wenn sie durch Heirat oder Namenswahl (Art. 30 und Art. 160, Abs. 2 ZGB) nicht mehr einem 

Korporationsgenossen-Geschlecht angehören. 

 

Statutenrevision vom 21.Mai 2019 
 

§ 7 Genossenrecht 

Die Korporationsgenossenschaft besteht  
 

1  aus allen natürlichen Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Statuten im Genossenschaftsregister als 

Mitglieder der Korporation Walchwil eingetragen und somit Nachfahrin respektive Nachfahre eines der 

nachgenannten sechs Korporationsgeschlechter sind, sowie Wohnsitz im Kanton Zug haben. Diese Regelung gilt auch 

für die Ehegatten, die durch Einkauf das Genossenrecht erworben haben. 
 

Die Walchwiler Korporationsgenossen-Geschlechter lauten: 

 - Röllin 

 - Müller 

 - Hürlimann 

 - Roth 

 - Rust 

 - Enzler 
 

2  ferner aus natürlichen Personen, die dem Korporationsrat ein schriftliches Gesuch um Aufnahme ins 

Genossenschaftsregister unterbreiten und darin nachweisen, dass sie: 
 

a)  unmittelbar von einer im Genossenschaftsregister der Korporation 

      Walchwil eingetragenen Person abstammen; 

b)  das Schweizer Bürgerrecht besitzen ; 

c)  Wohnsitz im Kanton Zug haben; 

d)  volljährig sind. 
 

Massgeblich für die Abstammung im Sinne von § 7 Ziffer 1 und 2 ist der von der gesuch stellenden  Person zu 

erbringende Nachweis eines Kindesverhältnisses im Sinne von Art. 252 ZGB zu einer lebenden oder verstorbenen Person, 

die per Datum (21. Mai 2019) der Inkraftsetzung dieser Statuten im Genossenschaftsregister der Korporation Walchwil 

eingetragen ist. 
  

Über Aufnahmen entscheidet der Korporationsrat. 


